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,,Übergriffig" handelnde Personen setzen sich über gesellschaftliche Normen, institutionelle
Regeln, fachliche Standards und den Widerstand der Opfer hinweg und versuchen, das
Selbstbestimmungsrecht des anderen zu unterlaufen. Beispiele dafür sind wiederholte
abwertende oder sexistische Bemerkungen oder die bewusste Missachtung von
Schamgren zen, z.B. du rch schein bar zufällige Berü hrungen.

Sexueller Missbrauch und sexuelle Gewalt

,,Sexueller Missbrauch odersexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an
oder vor Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund
körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich
zustimmen können. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht- und
Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Bei
unter 14 - Jährigen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie sexuellen Handlungen nicht
zustimmen können - sie sind immer als sexuelle Gewalt zü werten."

(Q: Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung i, .
Deutschland für die Anliegen von Betroffenen und deren Angehörigen)

3. Risikoanalyse

3.1. Unterscheidung zwischen dem Risiko von Übergriffen durch fremde Menschen und : . , r\

den Übergriffen in vertrauten Beziehungen

lm Zentrum des Schutzkonzeptes steht die Verhinderung von Macht- oder Vertrauens- : l

missbrauch, der durch das Machtgefälle begünstigt ist.

Ein weiterer Faktor sind Risiken, die von fremden oder unbekannten Personen ausgehen, die
sich in den Gemeinden aufhalten können.

3.2. Risiken von Macht- und vertrauensmissbrauch und dem übergriff in
Vertrauensbeziehu ngen

lm Besonderen liegt unsere Aufmerksamkeit auf der Gestaltung der Vertrauensbeziehungen
mit Machtgefälle und möglichen Abhängigkeiten.

o Zwischen Katechet*innen und Erstkommunionkindern oder Firmbewerber*innen
o Zwischen Seelsorger*innen und Menschen, die sich ihnen anvertrauen
o Zwischen Gruppenleiter*innen und ihren Schutzbefohlenen (2.8. Messdiener*innen)
o Zwischen Besuchsdiensten und Besuchsempfängern Zuhause (Hauskommunion)
o Zwischen Dienstvorgesetzten und ihren Mitarbeiter*innen.

Das Wohl der Schutzbefohlenen hat dabei die oberste Priorität. Das Verhalten der
Leiterxinnen bedarf einer besonderen Kultur der Achtsamkeit und der Reflexion des eigenen
Handelns.



Haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen nehmen regelmäßig an

entsprechenden Präventionsschulungen teil, damit eine gute Aufmerksamkeit und
zunehmende Sicherheit mit dem Thema der Prävention erreicht wird.
Bei hauptberuflichen Mitarbeiterxinnen ist das Thema Prävention in ihrem Arbeitsbereich
ein fester Bestandteil des jährlichen Mitarbeiter*innengesprächs. Wesentliche
Reflexionsthemen sind dabei die Art der dienstlichen und privaten Vertrauensverhältnisse.
Welche sind wünschenswert und welche sind problematisch? Wie erkennen wir
problematisch es Verh a lten ?

3.3. Aktivitäten

Aktivität Verantwortliche Welche Risiken

bestehen?
Maßnahmen zur
Risikoverminderung

Kindergottesd ienst Gemeindereferentin
Ehrenamtliche

Nähe/Distanz bei
Hilfestellun'g
Abgetrennter Raum

Person a lsch lüssel

Möglichst mehrere
Personen für die Aktion
Eltern sind willkommen

Kommunionkurs Pfa rrer
Gemeindereferentin
evtl. Ehrenamtliche

Geschlossene Gruppe
Machtgefälle
Bei Fahrten und evtl.
Übernachtung Nähe und
Distanz

Präventionssch ulung
Kinderrechte,
Gruppenregeln +
Beschwerdewege
gemeinsam besprechen
Eltern können am Kurs

teilnehmen
Messdiener Pfarrer

Gemeindereferentin
Obermessd iener* in

Machtgefälle
Vertrauensverhältn is

Präventionsschu lung
Verhaltenskodex, Kinder-
rechte, Gruppenregeln
und Beschwerdewege
besprechen

Sternsinger Pfa rre r

Gemeindereferentin
Ehrenamtliche

Ein Betreuer pro Gruppe
(evtl. Auto)

Verhaltenskodex Kinder
in die Gruppeneinteilung
einbinden

Firmunterricht Pfa rre r

Gemeindereferentin
Ehrenamtliche

Machtgefälle
Vertrauensverhältnis

Prävention ssch u lu ng

Gruppenregeln und
Beschwerdewege
besprechen

Beichte Priester Machtgefälle
Vertra u ensverh ä ltn is

separater Raum

Präventionsschu lung

Raumauswahl

Besuch von
Kindergruppen in
Erwachsen engru ppe

Gemeindereferentin
Ehrenamtliche

Übergriffigkeit Stärkung der Kinder
lch darf ,,Nein" sagen

Besuchsdienst/
Hauskommunion

Pfa rrer
Gemeindereferentin
Ehrenamtliche

1. zu 1.

Machtgefälle
Vertrauensverhältn is

Übergriffigkeit (auch von

Präventionssch u lung
Verhaltenskodex
Reflexion



den besuchten Senioren

4. Die Präventionsfachkraft

Jeder kirchliche Rechtsträger hat die Aufgabe eine Präventionsfachkraft zu benennen. Für
die Pfarreien christkönig Borken und christus Epheta Homberg wurde Frau Beate Lippert mit
der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragt.

Frau Lippert ist zu erreichen unter der Telefonnummer 056g1 / gg zqo oder per E- Mail
unter: beate.lippert@bistum-fulda.de

Aufgaben:

o Ansprechpartnerin für Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige bei Fragen zur
Prävention gegen sexualisierte Gewalt

o Verfahrenswege beiVerdachtsmeldungen kennen und über interne und externe
Beratu ngsstellen informieren

o unterstützung des Rechtsträgers bei der Erstellung und Umsetzung des
institutionellen Schutzkonzeptes

o Platzierung des Themas in den Strukturen und Gremien des Rechtsträgers
o Beratung bei Planung, organisation und Durchführung von präventionsprojekten und

Maßnahmen für Minderjährige und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene
o Organisation von präventionsschulungen

5. Personalauswahl und Entwicklung

Die Menschen, denen in unseren Pfarreien bzw. in einem kirchlichen Kontext Kinder und
Jugendliche sowie andere schutzbedürftige anvertraut werden, repräsentieren eine wichtige
Säule in der kirchlichen Arbeit und übernehmen damit eine große Verantwortung. vor
Beginn der Aufnahme einer Tätigkeit überprüft die Leitung bzw. der/die Verantwortliche für
das jeweilige Angebot neben der fachlichen, auch die persönliche Eignung der person.

lm Erstgespräch oder Bewerbungsgespräch mit Ehrenamtlichen spricht der/die
verantwortliche bzw. die Leitung neben allen anderen Themen ganz selbstverständlich und
offensiv das Thema sexualisierte Gewalt an und informiert über das Schutzkonzept mit den
geltenden Regeln und Vereinbarungen zur prävention.
Bereits im Bewerbungsgespräch/Erstgespräch wird über die verpflichtenden Auflagen
informiert:

o unterzeichnung der Verpflichtungserklärung zum verhaltenskodex
o Selbstauskunftserklärung

o Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses
o Teilnahme an einer präventionsschulung

Zudem dient das Erst- bzw. Bewerbungsgespräch dazu, sich einen Eindruck über die Haltung
der Person im Hinblick auf den Schutz der Kinder, Jugendlichen und schutz- und

ri ii



hilfebedürftigen Erwachsenen zu verschaffen. Daher werden weitere Präventionsstandarts
bereits dort angesprochen :

o die Unterzeichnung des Verhaltenskodex, die Vorlage eines EFZ und die Teilnahme an
einer Präventionssch u lung

o Haltung der Pfarrei zum Thema Kinderschutz
o Respektvoller und wertschätzender Umgang
o Angemessenes Verhalten gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutz- und

h i lfebed ü rftigen Erwachsen en gemä ß dem Verh a ltenskodex
o Achtsamer Umgang mit Nähe und Distanz

o Konsequenzen bei Nichteinhaltung von Regeln (2. B. Gespräch mit der Leitung,
Teilnahme an einer Fortbildung, Aussetzen der Tätigkeit für eine bestimmte Zeit,
Anmahnung, als letzte Stufe Entlassung aus der Aufgabe)

Die beschriebenen Standards gelten auch für die bereits aktiven haupt- und
eh renamtlich M itarbeitenden.

Das Thema Prävention wird zudem regelmäßig in Mitarbeiterxinnen - Jahresgesprächen , .

angesprochen.

5.1. Wer kann bei uns aktiv sein?

5.1.1. Erweitertes Führungszeugnis . ril'

Die Präventionsordnung des Bistums Fulda und § 72a des Bundeskinderschutzgesetzes
schreiben die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses für alle haupt-, neben- oder :

ehrenamtlich Mitarbeitenden vor, sofern diese Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen,
betreuen, erziehen bzw. ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt zu ihnen haben.
Anhand der Kriterien Art, Dauer, lntensität und Regelmäßigkeit wird festgelegt, welche
Mitarbeitenden ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen haben. Auch externe
Kooperationspartner werden hierbei berücksichtigt. Personen, die wegen strafbarer
sexualbezogener Handlungen nach dem Strafgesetzbuch oder dem kirchlichen Recht
verurteilt sind, werden nicht eingesetzt.

5.L.2. Gruppen, die ein Führungszeugnis vorlegen müssen

Alle hauptamtlich Mitarbeitenden, hauptberufliche und ehrenamtliche
Mitarbeiterxinnen in unseren Pfarreien Christus Epheta Homberg und Christkönig Borken
legen ein EFZvor.

5.1.3. Verfahren

Herr Pfarrer Göb stellt den Ehrenamtlichen im Namen der Pfarrei ein Schreiben aus, in
dem bestätigt wird, dass sie/er für die ehrenamtliche Tätigkeit ein EFZ benötigt.



Mit diesem Schreiben beantragt der/die Ehrenamtliche ein EFZ bei der zuständigen
Meldebehörde (Einwohnermeldeamt).

Nach Erhalt des EFZ legt der/die Ehrenamtliche dieses derverantwortlichen Person (s.o.)
persönlich vor oder leitet dieses in einem verschlossenen Umschlag an o.g.
Verantwortlichen weiter.

Nach der Einsichtnahme wird diese unter Beachtung des Datenschutzes mit Datum
dokumentiert und die/der Ehrenamtliche erhält das EFZ zurück.

Bei allen hauptamtlichen Mitarbeiter*innen wird das EFZ der Personalakte zugefügt.

Die Neuvorlage des EFZ erfolgt nach 5 Jahren, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist.

5.2. Sel bstauskunft serkläru ng

Alle haupt-, neben-, und ehrenamtlich Mitarbeitenden unterschreiben zudem eine
Selbstauskunftserklärung, mit der sie bekunden, dass gegen sie keine Verurteilung
wegen sexualbezogener Straftatbestände vorliegt oder gegen sie ermittelt wird. Zudem
verpflichten sich die Mitarbeitenden, dem Dienstgeber/die Pfarrei umgehend darüber zu

informieren, wenn ein Verfahren wegen sexualbezogener Straftatbestände gegen ihn/sie
eingeleitet wird oder wenn Vorwürfe gegen ihn/sie erhoben werden.
Die Selbstauskunftserklärung wird unter Berücksichtigung des Datenschutzes aufbewahrt
und die Abgabe von Herrn Pfarrer Göb dokumentiert.

5.3. Präventionsschulungen

Kinder, Jugendliche und schutz- und hilfebedürftige Erwachsene treffen in unseren
Pfarreien auf kompetente und vertrauensvolle Ansprechpersonen, wenn sie sexuelle
Übergriffe im familiären Umfeld, in der sozialen Umgebung oder durch Gleichaltrige
erfahren. Dafür nehmen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende, die in der Kinder- und
Jugendarbeit tätig sind oder schutz- und hilfebedürftige Erwachsene betreuen, an einer
Schulung zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt teil.

Ziel der Schulung ist es, das Wissen und die Handlungskompetenz der Teilnehmenden in
Fragen der sexualisierten Gewalt zu vertiefen sowie die Erarbeitung eines fachlich
adäquaten Nähe-Distanz-Verhältnisses in der Arbeit mit Minderjährigen und schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen. Die innere Haltung zu einem respektvollen und
wertschätzenden Umgang mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen soll durch die Aus- und Fortbildung gestärkt und weiterentwickelt werden.
Je nach Funktion der zu schulenden Person, sowie nach der Häufigkeit und lntensität des

Kontaktes zu minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen und dem
Kontext, in dem die Tätigkeit stattfindet, wird eine drei-, sechs-, oder zwölfstündige
Präventionsschulung besucht.

Die Leitung oder der/die Verantwortliche für das jeweilige Angebot informiert über die
Teilnahme an einer Präventionsschulung, weist auf Schulungsangebote hin oder
vereinbart mit der Fachstelle Prävention die Durchführung einer Schulung vor Ort.



ln unserem Dekanat Fritzlar wird ab zozzregelmäßig im Frühjahr eine
Vertiefungsschulung und nach den Sommerferien eine Grundschulung angeboten.

Damit sich die Mitarbeitenden fachlich und persönlich weiterqualifizieren können, wird
bei Bedarf, spätestens aber nach fünfJahren eine Vertiefungsschulung besucht, um das
Thema nachhaltig in den Pfarreien und der Arbeit zu implementieren.

Folgende MA- Gruppen nehmen an der dreistündigen Präventionsschulung teil:

Küster*in, Sekretä rxin

Folgende MA- Gruppen nehmen an der sechsstündigen Präventionsschulung teil:

Leitungsteam, Gruppenleiterxinnen (Katechet*innen, Freizeitbegleitung, Sternsinger -
Begleitung)

Folgende MA-Gruppen nehmen an der zwölfstündigen Präventionsschulung teil:

Hauptamtliche und hau ptberufliche Mitarbeiterxin nen (pfarrer, Diakon,
Pastora I referent* i n, Gemein dereferent* in )

Die Teilnahme der Schulung wird unter Berücksichtigung des Datenschutzes von Herrn
Pfarrer Göb dokumentiert. Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende werden fünf Jahre
nach der Teilnahme an einer Schulung zum Thema Prävention von Gemeindereferentin
Frau Lippert über die erneute Teilnahme an einer Vertiefungsschulung informiert.

5.4. Verhaltenskodex

Damit Beziehungsarbeit gelingen kann, beschreibt unser Verhaltenskodex ganz konkret,
welche Haltung wir uns im Umgang mit den Kindern, Jugendlichen und schutz- und
hilfebedürftigen Erwachsenen in unserer Pfarrei wünschen. Uns ist besonders wichtig,
dass Kinder, Jugendliche und schutz- und hilfebedürftige Erwachsene auf Menschen
treffen, die ihnen mit Respekt und Wertschätzung begegnen, ihre Rechte achten, eine
Sensibilität für angemessene Nähe und Distanz haben und sich gegen Gewalt in jeglicher
Form positionieren. Der konkrete Verhaltenskodex gibt allen Mitarbeitenden
Handlungssicherheit und orientierung in sensiblen situationen.
An der Erarbeitung des Verhaltenskodex unserer Pfarreien haben Menschen aus
verschiedenen Bereichen und Gruppen mitgewirkt, um umfassende Erfahrungen mit
einzubeziehen.

Die Unterzeichnung des Verhaltenskodex ist Voraussetzung für die Aufnahme einer
Tätigkeit in unserer Pfarrei. Durch die Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung
erkennen die Mitarbeitenden den Verhaltenskodex an und verpflichten sich dazu, ihr
Handeln entsprechend danach auszurichten. Die unterzeichnete Verpflichtungserklärung
wird unter Berücksichtigung des Datenschutzes aufbewahrt und entsprechend von Herrn
Pfarrer Göb dokumentiert. lm Bewerbungs-/Erstgespräch wird der Verhaltenskodex
besprochen. Alle aktiv Mitarbeitenden haben den Verhaltenskodex bereits
unterschrieben.



Der Verhaltenskodex wird in seiner aktuellen Fassung zudem im Pfarrbrief, auf unserer
Homepage und im Schaukasten veröffentlicht.
Bei Bedarf, spätestens aber nach fünf Jahren, wird der Verhaltenskodex auf seine
Wirksamkeit h in überprüft.
Bei Nichteinhaltung des Verhaltenskodex und bekanntwerden von Regelverletzung und
Grenzüberschreitung von haupt- oder ehrenamtlich Mitarbeitenden erfolgt ein Gespräch
mit der Leitung bzw. dem/der jeweiligen verantwortlichen. Zudem kann die
Präventionsfachkraft unterstützend hinzugezogen werden. Nach dem Gespräch werden
weitere Maßnahmen eingeleitet. Diese können unter anderem eine Nachschulung, die
zeitweilige Aussetzung einer Tätigkeit oder auch der Ausschluss von einer Tätigkeit sein.

5.4.1. Verhaltenskodex - Allgemeiner Teil

Das Bistum Fulda bietet Lebensräume, in denen MenEchen ihre Persönlichkeit, ihre
religiösen und sozialen Kompetenzen und Begabungen entfalten können. Dies sollen
geschützte Orte sein, an denen sie angenommen und sicher sind. Die Verantwortung für
den Schutz vor jeglicher Form von Gewalt, insbesondere sexualisierter Gewalt, liegt bei
den haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter*innen sowie den ehrenamtlich Tätigen,
die in einem von Achtsamkeit geprägtem Klima einander und den ihnen anvertrauten
Menschen begegnen sollen. Ziel der präventiven Arbeit ist es, eine,,Kultur der
Achtsamkeit" zu etablieren und dadurch Kinder und Jugendliche sowie schutz- oder
hilfebedürftige Erwachsene vor jeglicher Form von sexualisierten übergriffen zu

schützen. Hierzu bedarf es der Aneignung von Fachwissen und der Schaffung von kurzen
Beschwerdewegen. Vor allem aber gilt es eine Haltung einzunehmen, die gekennzeichnet
ist von wachsamem Hinschauen, offenem Ansprechen, transparentem und einfühlsamen
Handeln im Umgang mit Kindern, Jugendlichen, mit schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen und untereinander.

Diese Haltung findet ihren Ausdruck in dem folgenden Verhaltenskodex:

1,. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. lch

achte ihre Rechte und ihre Würde. lch stärke sie, sich für ihr Recht auf seelische und
körperl iche U nverseh rtheit wirksam einzusetzen.

2. lch gehe verantwortungsbewusst und achtsam mit Nähe und Distanz um. lch
respektiere die lntimsphäre und die persönlichen Grenzen der mir Anvertrauten.

3. Mir ist meine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir
anvertrauten M inderjährigen und sch utz- oder hilfebed ü rftigen Erwachsenen
bewusst. lch handele nachvollziehbar und ehrlich. Beziehungen gestalte ich

transparent und nutze keine Abhängigkeiten aus.

4. lch toleriere weder diskriminierendes, gewalttätiges noch grenzüberschreitendes
sexualisiertes Verhalten in Wort oder Tat. lch beziehe aktiv dagegen Position. Nehme
ich Grenzverletzung wahr, bin ich verpflichtet, die notwendigen und angemessenen
Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen einzuleiten.



5' lch informiere mich über die Verfahrenswege und die Ansprechpartner für das
Bistum Furda und hore mir bei Bedarf Beratung und unterstützung.6' lch bin mir bewusst, dass jegliche Form von sexualisierter Gewalt gegenr;ber
sch utzbefoh lenen d isziplin arische, a rbeitsrechtlich e u n d gegeben enia I ls
strafrechtliche Folgen hat.

5.4.2. Verhaltenskodex - spezifischer Teit
für Ehren- und Hauptamtliche im Bereich der Kinder und Jugendpastoral

Gespräche, Beziehung, körperlicher Kontakt

L' Einzelgespräche finden nur in den dafür vom jeweiligen Rechtsträger vorgesehenen
geeigneten Räumlichkeiten statt. Einzelgesprächstermine werden im pfarrbüro zentral
in einem eigens dafür vorgesehenen Kalender dokumentiert.2' Herausgehobene, intensive Beziehungen zwischen Bezugspersonen und Minderjährigen
sind zu unterlassen.

3' Finanzielle Zuwendungen, Geschenke oder Privilegien an einzelne Minderjährige, die inkeinem Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe stehen, sind nicht erlaubt.4' Körperliche Berührungen haben achtsam, altersgerecht und dem jeweiligen Kontext
angemessen zu sein' Der wille der schutzbefohlenen ist ausnahmslos zu respektieren.
stete Achtsamkeit und Zurückhartung sind einzuharten.

lnteraktion und Kommunikation

Jede Form persönlicher lnteraktion und Kommunikation ist in sprache und wortwahl derjeweiligen Rolle entsprechend geprägt von wertschätzung und Gewaltfreiheit. sie ist denBedürfnissen und dem Alter oder Entwicklungsstand der Schutzperson angemessen.

Veranstaltungen und Reisen

Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, werden
Personen von einer ausreichenden Anzahr erwachsener Begreitpersonen
(Gruppenleiter*innen und/oder Erziehungsberechtigten) begleitet. setzen sich die Gruppen
aus beiderlei Geschlecht zusammen, wird sich das auch in der Gruppe der Begleitpersonen
widerspiegeln.

Bei Übernachtungen insbesondere mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Ausflügen,Reisen oder Ferienfreizeiten werden den erwachsenen wie jugendlichen personen
schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur Verfügung gesteilt.
Ausnahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten sind vor Beginn der Veranstaltung zuklären und bedürfen der Zustimmung der Erziehungsberechtigten und des jeweiligen
Rechtsträgers.

Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den privatwohnungen von haupt-oder
ehrenamtlichen Mitarbeiterxin nen sind untersagt.

Aufenthalt in Schlaf- und Sanitätsräumen
In schlaf-' sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist darauf zu achten, dass der persönliche
Distanzraum eingehalten wird. Der alleinige Aufenthalt einer Bezugsperson mit einer
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minderjährigen Schutzperson ist zu vermeiden.

Wahrung der lntimsphäre

Gemeinsame Körperpflege mit schutzpersonen, insbesondere gemeinsames Duschen, istnicht erlaubt' Das Beobachten, Fotografieren oder Filmen von schutzpersonen während desDuschens sowie beim An- und Auskleiden ist verboten! Das Recht am eigenen Bild istgenerell zu respektieren.

Gestaltu ng pädagogischer programme und veranstartungen

Die pädagogischen Veranstaltungen (2.B. Kommunion- und Firmunterricht) und programme
(z'B' sternsingeraktion, Kindergruppen) werden im Team geplant und verantwortet. Dieverantwortlichen erhalten die Möglichkeit der Unterstützung durch Fortbildung. AllePersonen, die im Auftrag der Gemeinde mit Kindern ,no rreärdtil;;;;; haben, kennendas geltende Jugendschutzgesetz und tragen bei allen kirchlichen veranstaltungen fürdessen Anwendung sorge. 

ur rJLqrLl

Umgang mit sozialen Medien

Die Nutzung von soziaren Netzwerken ist nur im Rahmen der gürtigen Regern undGeschäftsbedingungen zulässig. Dies gilt insbesondere bei der Veröffentlichung von Foto-und Tonmaterial oder Texten, die im Zusammenhang mit Gemeindetätigkeiten entstandensind' Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Rechtam eigenen Bild und Wort, zu beachten.

5. Ansprechstellen und Beschwerdewege

ln der Arbeit mit Menschen passieren Fehler, das ist normar. Es sollte aber unser Ziel sein,mit diesen Fehlern transparent umzugehen, sie möglichst zu korrigieren und aus ihnen zulernen' Um dies zu gewährleisten, haben wir als pfarreien die Aufgabe, Möglichkeiten fürRückmeldungen, Beschwerden und verbesserungsvorschräge zu schaffen.so können wir sicherstellen, dass Kinder, Jugendliche, schutz- und hilfebedürftigeErwachsene' Eltern und Personensorgeberechtigte, haupt- und ehrenamtlich Tätige wissen,dass es ausdrücklich erwünscht und gewollt ist, sich mitzuteilen und Rückmeldung zu geben.lnsbesondere' wenn Grenzen überschritten und vereinbarte Regeln nicht eingehaltenwurden.
ln unseren Pfarreien sorgen wir daher dafür, dass alle Mitarbeitenden die internen undexternen Ansprechstellen und Beschwerdewege kennen und veröffentlichen dieseentsprechend' Auch Eltern bzw. Personensorgeberechtigte werden über die Ansprechstellenund Beschwerdewege informiert. Zudem achten wir darauf, dass Kinder, jugendliche undschutz- und hilfebedürftige Erwachsene von den wegen erfahren und diese auch verstehen.Es ist möglich Rückmeldungen oder Beschwerden sowohl persönlich als auch anonymmitzuteilen' Eingegangene Rückmeldungen werden zeitnah bearbeitet, damit Betroffene
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wissen, dass sie mit ihrem Anliegen ernst genommen werden.

Möglichkeiten der Ansprechstellen und Beschwerdewege

o Mündliche Reflexionsrunden nach Gruppenstunden
o SchriftlicheReflexion
o Kummerkasten (auch Briefkasten am Pfarrhaus)
o Hinweis, dass Gruppenleiter, Katecheten etc. als Ansprechpartner zur Verfügung stehen

und Beschwerden erwünscht sind

o Veröffentlichung der internen (2.8. Präventionsfachkraft) und externen
Ansprechpersonen (2.B. Beratungsstelle, Telefonseelsorge) im Gruppenraum

o Benennung von konkreten Ansprechpartnern bei Freizeiten
Alle Beschwerden werden dem Pfarrer und /oder der Präventionskraft weitergeleitet.
Allen schriftlichen Beschwerden wird umgehend nachgegangen und es ergeht eine Antwort.
Zu anonymen Hinweisen kann keine Antwort erfolgen.

6.1. lnterne Ansprechperson

Unsere Präventionsfachkraft Frau Lippert ist Ansprechpartnerin für alle Mitarbeitenden
sowie ehrenamtlich Tätigen bei allen Fragen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt und
kennt die Verfahrenswege beiVermutungs- und Verdachtsmeldungen und kann über interne
und externe Beratungsstellen informieren. Die Kinder, Jugendlichen und schutz- und
hilfebedürftigen Erwachsenen wissen, dass Sie sich mit ihrem Anliegen an die
Präventionsfachkraft wenden können.

Beate Lippert

Kasseler Straße 6

34576 Homberg (Efze)

Telefon: 05681 99 24 0

Mail: beate.lippert@bistum-fulda.de

Michael Kullinat

Pastora I referent i n d er JVA Schwa I mstadt, präventionsfach kraft
Telefon: 069L - 77 250
Mail: michael.kullinat@bistum-fulda.de

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich an externe Beratungsstellen oder an die
Präventionsbeauftragte oder Missbrauchsbeauftragte des Bistums zu wenden.

6.2. Externe Fachberatung bei sexualisierter Gewalt

VITA Stiftung Frühforderu ng

Beratungsstelle für pädagogische Frühförderung
Ansprechpartnerin: Frau Heike Schreiner
dort tätige M itarbeiter*in nen
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Obertorstraße 9

Tel: 05681 4093

Träger Schwa lm-Eder-Kreis
Fachkräfte der Famirien- und Erziehungsberatungsstere
Schlesierweg L

34576 Homberg (Efze)

Tel: 05681 775 600

Träger Schwalm-Eder-Kreis

Parkstraße 6
34576 Homberg (Efze)

Ansprech pa rtner* in nen:
34576 Homberg (Efze)

Elke Peuster
Tel: 05681 775 577

Ute Helfrich
Tel: 05681 7t5 552

6'3' Adressen für Präventionsfragen und Missbrauchsfälle im verantwortungsbereich desBistums Fulda

Beauftragte der Diözese Fulda für die Prüfung von vorwürfen sexuellen Missbrauchs
Tatjana Junker
Paulustor 5 3G037 Fulda
Tel: 0661 - 87 475

unabhängige Ansprechpersonen für verdachtsfälle des sexuellen Missbrauchs durchGeistliche, ordensangehörige und andere Mitarbeiter*innen im Bistum Futda
Alev Abacilar
Dipl. Sozialpädagogin, Systemische Therapeutin
Tel: 0L70 321 66 80
Mail: Alev.Abacilar.extern @bistum_fulda.de

ii!



6.4 Ansprechpersonen zur Frage der Prävention von sexualisierter Gewalt:

Fachstelle Prävention

Andrea Koob

Präventionsbeauftragte im Bistum Fulda
Paulustor 5, 36037 Fulda

Tel: 0651- 87 509

Mail: praevention @bistum-fulda.de

Lea Dreymann

Referentln für Prävention & Aufarbeitung
Paulustor 5, 36037 Fulda

Tel: 0661 - 887 519

Mail: praevention @bistum-fu lda.de

Julia Diezemann

Referentin für Aufarbeitu ng

Paulustor 5, 36037 Fulda

Tel:0561 -87 575
Mail: praevention@bistum-fulda.de

T.lnterventionsschritte (Hinsehen und Handeln)
ii

Bei einer Vermutung von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern, jugendlichen und schutz- : .:

oder hilfebedürftigen Erwachsenen ist ein planvolles Vorgehen erforderlich. ln einem
solchen Fall ist es wichtig, auf entsprechende Vorgehensweisen und Verfahrensabläufe
zugreifen zu können, die in einem lnterventionsplan festgelegt wurden. Dies bietet allen
Beteiligten in einem Moment großer Unsicherheit und Emotionalität Orientierungshilfe und
Hand lungssicherheit.

Die Handlungsleitfäden unseres Bistums sind daher mit allen unseren Mitarbeitenden
besprochen worden. Zudem kennen alle Mitarbeitenden die Ansprechpersonen innerhalb
unserer Pfarreien und wissen, an welche externen Beratungsstellen sie sich wenden können.



7.1. Handlungsleitfaden

Was tun, wenn Sie eine verbale, körperlicher oder sexuelle Grenzvertetzung unter Kindern
/ Jugendlichen beobachten?

lnfo an hauptamtliche Leitung der Pfarrei und
Präventionsfachkraft

diese leitet ggf. weitere Schritte ein:

einbeziehen

vermitteln

Entschiedenes Eingreifen, Situation beenden und sachlich klären:
Wir unterbinden die Grenzverletzung und beziehen offensiv und entschieden Stellung gegen
diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, d.h. Verhalten klar benennen
und dieses ablehnen - nicht die Person, gewünschtes alternatives Verhalten formulieren.
Hilfreich sind eine klare, sachliche Haltung und Sprache.

Situation unmittelbar beenden und sachlich klären

Grenzverletzendes und übergriffiges Verhalten genau benennen und entschieden
Stellung beziehen

Bei grenzverletzendem Verhalten:

zuständigem Team besprechen

thematisieren

Weiterarbeit mit der Gruppe

U mga ngsregel n ü berprüfän und weiterentwickel n, präventionsa rbeit

Bei erheblichen Grenzverletzungen zudem
beachten

Jugendlichen sorgen

Kindern/Jugendlichen führen



Schutz des betroffenen Kindes / Jugendlichen, insbesondere bei sexuell übergriffigem
Verhalten

Die Versorgung des betroffenen Kindes !ugendlichen ist vorrangig, da dieses als Erstes
Schutz und Sicherheit braucht.

Einzelgespräche

Wir führen getrennte Gespräche mit den beteiligten Kindern / Jugendlichen, um das

betroffene Kind!ugendlichen nicht zusätzlich zu belasten. Wir benennen dazu klar, was wir
gesehen bzw. gehört haben. ungenaue Beschreibungen gilt es zu vermeiden.

Dokumentation

Wir dokumentieren kurz und prägnant was passiert ist (Vorlage unter: www.praevention-
bistum-fulda.de)

Verantwortung abgeben

Wir informieren zeitnah die Präventionskraft und /oder die hauptamtliche Leitung der
Pfarrei.

Die Aufgabe der Leitung

Beratung
mit mir und ggf. anderen Beteiligten über das weitere Vorgehen wie z.B. pädagogische
Maßnahmen (keine Bestrafung) für das übergriffige Kind / des Jugendlichen.
Absprache, wer die Eltern bzw. Sorgeberechtigen des beteiligten Kindes/ Jugendlichen
informiert.
Absprache, wie in der Gruppe weitergearbeitet werden soll.

Hilfe holen
bei örtlicher Fachberatung bzw. ggf. einer insoweit erfahrenen Fachkraft nach

§ 8a SGB Vlll um eine mögliche Kindeswohlgefährdung abzuschätzen.

Elterngespräch

Die Eltern sollten sorgsam und zeitnah über die Vorkommnisse informiert werden, sofern
das Kind /die oder der Jugendliche dadurch nicht gefährdet wird.

Weiterarbeit in der Gruppe

Die Leitung wägt ab, ob eine Aufarbeitung in der ganzen Gruppe sinnvoll ist oder nur in der
Teilgruppe. Die Gruppenleitung sollten unbedingt die Präventionsmaßnahmen reflektieren
und vertiefen.
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Was tun, wenn Sie
tugendrich";;ffrt 

§verbale, 
körperricher oder sexuefle Grenzverretzung bei Kindern /

::r

Besonnen handeln!

Beobachten rnd w"hrn"hrnen

Jugendlichen

: 
W-ir nehmen eigene Wahrnehmung ernst

Zuhören und ernst r"t,r"n

iugendliche keine Schuld an den
_ Geschehnissen hat

N 
und mach diese transparentF wrr machen keine voreiligen
Versprechen und Vertröstungen

Wirdokumen,i"r"fu
:urz: wer, *or r"r, *ti]ii

Verantwortung ,bgJ"n

An die hauptamtlichr
uno / oaer i;; ffi :,f H:fffi- *,
Ggf. weiterleiten an
lnte rventio nsbea uftragte/n

_ Fachberatungsstelle

Sch utz des Kindes/r*.raf ,.f.,", O.rrr.n
_ nicht gefährdet ist

Jugendlichen ttar#' 
schutz des Kindes/

erfahrenen Fachkraft oder

Dranbleiben und Kontak t r.,6 vi^f,, .Htakt zum Kind/ Jugendlichen halten



Was tun, wenn wir ein komisches Gefühl haben und....

...eine Vermutung entsteht?

Wir beobachten, dass sich ein Kind auffällig verhält. Es kann auch sein, dass ich von
jemandem etwas über eine grenzverletzende Situation erzählt bekommen oder sich ein
Kind/ Jugendliche*r mir anvertraut.

Beobachten und wahrnehmen
Wir beobachten das Kind/ den Jugendlichen und nehmen die eigene Wahrnehmung ernst,
auch wenn zunächst,,nur ein komisches Gefühl" besteht.

Situation besprechen
Es ist wichtig, mit einer Vermutung nicht allein zu bleiben. Wir sprechen mit einer
Vertrauensperson im Team bzw. der zuständigen Leitung oder einer Fachberatungsstelle.
Gemeinsam sollte abgewogen werden, welche nächsten schritte zu tun sind.

Dokumentieren
Wir dokumentieren knapp und zeitnah die Fakten und Beobachtungen (wer, wo, was, wie,
wann). Die Vermutung kann ebenfalls notiert werden, sollten aber als solche kenntlich
gemacht werden. Eine gute Dokumentation kann für die eigene Erinnerung, die weiter
Arbeit und in einem möglichen Strafverfahren hilfreich sein.

Verantwortung abgeben
Die hauptamtliche Leitung bzw. die Präventionsfachkraft der Pfarrei ist für den weiteren
Prozessverlauf verantwortlich, d.h. wir sprechen alle weiteren Schritte mit der zuständigen
Person ab und klären miteinander, wer was tun soll!

Weiterleiten
Eine begründete Vermutung gegen einen haupt- oder ehrenamtlich Mitarbeitenden, einen
Kleriker oder ein Ordensmitglied ist umgehend der lnterventionsbeauftragten des Bistums
zu melden : tatiana.iunker@bistum-fulda.de

Achtung
Wenn wir mit einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt konfrontiert sind, ist das Gefühl von
Sprach- und Hilflosigkeitvöllig normal und kein Zeichen von Versagen! Es ist wichtig, in

dieser Situation für die eigene Entlastung zu sorgen.

Dranbleiben:
Auch wenn sich jetzt andere Akteure üm den Verfahrensablauf kümmern, behalte wir das
betroffene Kind /Jugendlichen im Blick. lm Rahmen der Möglichkeiten bleibe wir im Kontakt.
Das Kind / der Jugendlichen soll nicht auf seine Opferrolle reduziert werden. Es möchte trotz
allem behandelt werden, wie alle anderen auch.
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8. eualitätsmanagement

ln der Durchführung aller veranstaltungen werden die Grundsätze, die in diesemschutzkonzept verankert sind, kontinuierlich evaluiert. Die Verantwortung trägt der
::ffiäinderat 

ats Vertretung der Gemeinde r";,; die präventionsfachkraft 
der

Da sich Prävention in einem achtsamen, respektvollen, wertschätzenden sowiegrenzachtenden Umgang miteinander zeigt, muss sie nachhartig und dauerhaft in diealltägliche Arbeit integriert werden. Daher überprüfen wir regelmäßig, ob die von unsgetroffenen Maßnahmen noch stimmig sind oder einer weiterentwickrung bedürfen. Nacheinem Vorfall oder spätestens nach fünf Jahren .rtotgi 
"inu 

Evaluation oe]s.r,rtrkonzeptes.
Forgende schritte woren wir hierzu beispiersweise umsetzen
o überprüfung der Risikoanalyse
o überprüfung der Anspr".f,ri"ttun und Beschwerdewege:

H;:iil''ese 
von Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hitfebedürftigen Erwachsenen

wurde Rückmerdung ernst genommen und zeitnah bearbeitet?o Überprüfung des verhaltun]kou"r: sind die vereinbarten Regern noch angemessen oderbenötigen wir neue/ andere verhaltensregern? sind FragesteIungen hinzugekommen,

il:i,:.];tkrete 
Verhaltensregeln beschrieben *.rlun sorten (2.8. im Bereich der

Darüber hinaus vereinbaren wir, dass die Verantwortrichen vor Beginn eines jeweirigenAngebotes anhand der Memoliste aus der Arbeitshilfe (siehe s.76) überprüfen, ob diegenannten Präventionsbausteine in den Blick genomr.n *rru"n. Zudem wird das Thema
;::ff:iil;::lTru,, in unserer rahresrefrexion besprochen. so,te es zu einem
eine ander. o.rr#ffi|}jilT:r:]r:ttut dass die Aufgaben im Bereich der prävention an

i;,iJi]i Xlil:T:.T:I]J,t"';'nu 
ns von Ki n d ern, J u gen d r ich e n u n d sch utz- u n d

Als Pfarreien sehen wir es als unseren Auftrag an, Kinder, Jugendliche und schutz- und
,T[1T#'J:;,?:ffi'-T;:;ffi#tsp'echendeAngebote in ihrem serbstbewusstsein und

Folgende Angebote haben wir in unserer Arbeit eingebunden:
o Kinder und Jugendliche werden innerhalb der ersten Gruppentreffen über ihre Rechteaufgekrärt, die Gruppenregern werden besprochen und vereinbart.

ll., ä,II:IIJ#:T:_1T ä; ;?"fi *af 
;il#J, we n n R ec h te ve r, etzt wu rd e n,

o Prävention ist ein Thema am erste"n Elternabend.o 
,ffi§|.[il::t,l§:::*..nsenenarbeit werden beaurtragt, das rhema auch in



10. Abschluss / lnkraftsetzung
Das vorliegende Schutzkonzept wird für die Pfarreien Christus Epheta Homberg und
Christkönig Borken mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt.

Es ist gültig vom 14. Januar 2022

Bis zum 13. Januar 2027

Sollte es vor Ablauf der Wiedervorlage in fünf Jahren zu wesentlichen Anderungen kommen,
werden diese Anderungen entsprechend kommuniziert, verabschiedet und das neue
Sch utzkonzept veröffentlicht.

Es ist uns ein Anliegen, kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes zu

arbeiten und somit einen wertschätzenden und grenzachtenden Umgang im Arbeitsalltag zu
etablieren und eine Kultur derAchtsamkeit und des Respekts nachhaltig zu fördern und in
unseren Pfarreien zu leben.

Aktualisiert, Homberg (Efze), d. 19. Juni 2026

Datum, unterschrirt 
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